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1. Sonderausgabenabzug von privaten 
Krankenversicherungsbeiträgen bzw. 
von Beiträgen zu berufsständischen 
Versorgungseinrichtungen

Beiträge zur privaten Krankenversicherung: Nach 
den Regelungen im Einkommensteuergesetz (EStG) 
in der für das Jahr 1997 geltenden Fassung wird die 
Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs von Beiträ-
gen zur privaten Krankenversicherung betragsmäßig 
beschränkt. Der Bundesfi nanzhof hält diese Beschrän-
kung für verfassungswidrig, weil die gesetzlichen 
Höchstbeträge dem Steuerpfl ichtigen nicht ermöglich-
ten, in angemessenem Umfang Krankenversiche-
rungsschutz zu erlangen. Daher legte er die Frage dem 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vor. 
Der Vorlage liegt der Fall eines freiberufl ich tätigen 
Rechtsanwalts und seiner nicht berufstätigen Ehefrau 
zugrunde, die Eltern von sechs Kindern sind. Sämt-
liche Familienmitglieder waren 1997 privat kranken- 
und pfl egeversichert. Die Beiträge beliefen sich auf 
36.032,47 DM. In ihrer Einkommensteuererklärung 
1997 machten sie insgesamt Vorsorgeaufwendungen 
von ca. 66.000 DM geltend, darunter die genannten 
Kranken- und Pfl egeversicherungsbeiträge. Der vom 
Finanzamt insgesamt zum Abzug zugelassene Betrag 
belief sich jedoch nur auf 19.830 DM.
Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass die Re-
gelungen im EStG des Streitjahres sowie alle nachfol-
genden Fassungen mit dem Grundgesetz unvereinbar 
sind, soweit der Sonderausgabenabzug die Beiträge zu 

einer privaten Kranken- und Pfl egeversicherung nicht 
ausreichend erfasst, die dem Umfang nach erforderlich 
sind, um dem Steuerpfl ichtigen und seiner Familie eine 
sozialhilfegleiche Kranken- und Pfl egeversorgung zu 
gewährleisten. Der Gesetzgeber ist verpfl ichtet, spä-
testens mit Wirkung zum 1.1.2010 eine Neuregelung 
zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die betref-
fenden einkommensteuerrechtlichen Vorschriften so-
wie die Nachfolgeregelungen weiter anwendbar.
Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen: In einem weiteren Verfahren vor dem BVerfG 
rügten Steuerpfl ichtige eine zu niedrige einkommen-
steuerliche Berücksichtigung ihrer Beiträge insbeson-
dere zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen 
in den bis zum 31.12.2004 geltenden Fassungen.
Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen, da ihnen vor dem 
Hintergrund seines Urteils zur Rentenbesteuerung 
vom 6.3.2002 und der Neuregelung der Besteuerung 
der Altersbezüge durch das Alterseinkünftegesetz die 
hinreichende Aussicht auf Erfolg fehlt.

2. Besteuerung von privaten Wertpapierge-
schäften ab dem Veranlagungszeitraum 
1999 verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte mit Ur-
teil vom 9.3.2004 entschieden, dass die Regelungen 
des Einkommensteuergesetzes in der für die Veran-
lagungszeiträume 1997 und 1998 geltenden Fassung 
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mit dem Grundgesetz unvereinbar und deshalb nichtig 
sind, soweit Veräußerungsgeschäfte von Wertpapieren 
betroffen sind. Die Nichtigerklärung durch das BVerfG 
erstreckt sich jedoch nicht auf Nachfolgeregelungen. 
Betroffen waren demnach ausschließlich Fälle der Jah-
re 1997 und 1998.
Die Verfassungsbeschwerde wegen der Besteuerung 
von privaten Wertpapiergeschäften für den Veranla-
gungszeitraum 1999 hat das BVerfG nicht zur Ent-
scheidung angenommen. In seinem Beschluss vom 
10.1.2008 kann es ein strukturelles Vollzugsdefi zit 
hinsichtlich der Besteuerung von privaten Wertpapier-
geschäften für den Veranlagungszeitraum ab 1999, das 
zur Verfassungswidrigkeit führt, nicht mehr feststel-
len. Der Gesetzgeber hat seit 1998 das im Regelfall 
der Besteuerung zur Anwendung kommende Ermitt-
lungsinstrumentarium der Finanzbehörden kontinuier-
lich erweitert und so im Ergebnis nahezu lückenlose 
Kontrollmöglichkeiten geschaffen.

3. Der Bundesfi nanzhof beseitigt Vererblich-
keit des Verlustvortrags

Der Erbe kann einen vom Erblasser nicht ausgenutzten 
Verlustvortrag in Zukunft nicht mehr zur Minderung 
seiner eigenen Einkommensteuer geltend machen. Das 
hat der Große Senat des Bundesfi nanzhofs (BFH) in 
seinem Beschluss vom 17.12.2007 entschieden. Er ist 
damit von einer rund 45 Jahre währenden höchstrich-
terlichen Rechtsprechung und entsprechenden Praxis 
der Finanzverwaltung abgerückt. Aus Gründen des 
Vertrauensschutzes ist die neue, für die Steuerbürger 
ungünstigere Rechtsprechung allerdings erst in sol-
chen Erbfällen anzuwenden, die nach Veröffentlichung 
dieses Beschlusses eintreten werden.
Hintergrund dieser Entscheidung ist ein Rechtsstreit, 
in dem ein Landwirt und Hoferbe im Rahmen seiner 
Veranlagung zur Einkommensteuer den Abzug des 
von seinem verstorbenen Vater nicht ausgenutzten Ver-
lustvortrags begehrt. Der XI. Senat des BFH hatte die 
Auffassung vertreten, dass der Verlustabzug entgegen 
der ständigen Rechtsprechung des BFH nicht vererb-
lich sei. Dem hat sich der Große Senat im Grundsatz 
angeschlossen. 
Der Übergang des vom Erblasser nicht ausgenutzten 
Verlustvortrags auf den Erben könne weder auf zivil-
rechtliche noch auf steuerrechtliche Vorschriften und 
Prinzipien gestützt werden. Die Einkommensteuer sei 
eine Personensteuer. Sie erfasse die im Einkommen 
zutage tretende Leistungsfähigkeit der einzelnen na-
türlichen Personen und werde daher vom Grundsatz 
der Individualbesteuerung und vom Prinzip der Be-
steuerung nach der individuellen Leistungsfähigkeit 
beherrscht. 
Allerdings hielt der Große Senat des BFH aufgrund 
des Rechtsstaatsprinzips eine vertrauenschützende 
Übergangsregelung für notwendig. Die neue Recht-
sprechung, mit der sich die jahrzehntelang bestehen-
de Rechtslage – vergleichbar einer Gesetzesänderung 
– faktisch ändere, sei daher erst mit Wirkung für die 
Zukunft anzuwenden.

4. Anrechnung der Gewerbesteuer bei 
der Einkommensteuer

Durch die Unternehmenssteuerreform 2000 wurde 
die Belastung von Personenunternehmen mit der Ge-
werbesteuer durch eine pauschalierte Anrechnung der 
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer faktisch auf-
gehoben. Diese Maßnahme ermäßigt die Einkommen-
steuer des Unternehmers. Die Ermäßigung wurde in 
Höhe des 1,8-fachen des Gewerbesteuer-Messbetrages 
gewährt. Die steuerliche Gewinnermittlung blieb un-
berührt, sodass die Gewerbesteuer auch weiterhin als 
Betriebsausgabe abzugsfähig war. Im Ergebnis sollte 
der Unternehmer bei einem Hebesatz von rund 360 % 
durch die Gewerbesteueranrechnung und den Be-
triebsausgabenabzug der Gewerbesteuer wirtschaftlich 
in vollem Umfang von dieser Steuer entlastet werden. 
Die Anrechnung beschränkte sich jedoch nur auf den 
Anteil der Einkommensteuer, der auf die Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb entfällt.
Die Unternehmenssteuerreform 2008 schafft die Ab-
zugsmöglichkeit der Gewerbesteuer als Betriebsaus-
gaben ab. Als Belastungsausgleich für den Wegfall des 
Betriebsausgabenabzugs erhöht sich der Anrechnungs-
faktor auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8.
In der Praxis kommt es jedoch immer wieder vor, dass 
eine Anrechnung der tatsächlich entstandenen Gewer-
besteuer nicht oder nur teilweise erfolgt – z. B. wegen 
Hinzurechnungsvorschriften bei der Gewerbesteuer 
bzw. wegen persönlicher Verhältnisse bei der Einkom-
mensteuer (bei Verlusten aus anderen Einkunftsarten).
Die Finanzgerichte München und Niedersachsen hal-
ten die Nichtberücksichtigung der Gewerbesteuerbe-
lastung nicht für verfassungswidrig. Wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung wurde aber jeweils die Revision 
beim Bundesfi nanzhof (BFH) zugelassen.
Anmerkung: Betroffene Steuerpfl ichtige sollten ihre 
Steuerbescheide mit Hinweis auf die beim BFH an-
hängigen Verfahren offenhalten.

5. Nutzung eines Firmenwagens zur 
Erzielung weiterer Einkünfte

Nutzt ein Unternehmer sein betriebliches Fahrzeug 
auch zur Erzielung von Überschusseinkünften, ist die 
außerbetriebliche Nutzung nach Auffassung des Bun-
desfi nanzhofs (BFH) in seinem Urteil vom 26.4.2006 
nicht durch die Besteuerung der Nutzungsentnahme 
nach der 1-%-Regelung abgegolten. Zur Neutralisie-
rung des außerbetrieblich veranlassten Aufwands ist 
der Gewinn durch die Hinzurechnung einer weiteren 
Nutzungsentnahme zur erhöhen, die nach den tatsäch-
lichen Selbstkosten zu bemessen ist. Die Bewertung 
mit 1 % des Bruttolistenpreises erfasse laut Urteilsbe-
gründung – entgegen der bisherigen Auffassung der 
Finanzverwaltung – nur die Kraftfahrzeugnutzung zu 
Zwecken, die dem einkommensteuerlich unbeacht-
lichen Bereich der privaten Lebensführung dienen. 
Anmerkung: Ob analog zu verfahren ist, wenn ein 
Arbeitnehmer einen von einem Arbeitgeber gestellten 
Dienstwagen für mehrere Dienstverhältnisse einsetzt, 
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wird der BFH noch in einem weiteren anhängigen Ver-
fahren des Finanzgerichts Niedersachsen klären müs-
sen. Eine ähnliche Entscheidung hätte weitreichende 
Folgen für Arbeitgeber. 
Ein weiterer Sachbezug würde zu erhöhten Steuerab-
zugsbeträgen und ggf. weiteren Sozialversicherungs-
beiträgen (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) füh-
ren. Der Arbeitnehmer müsste den Arbeitgeber über 
eine entsprechende Nutzung informieren, damit der 
Sachbezug korrekt ermittelt werden kann.

6. Abziehbarer Aufwand bei abgekürztem 
Vertragsweg

Erhaltungsaufwendungen sind nach dem Urteil des 
Bundesfi nanzhofs (BFH) vom 15.1.2008 auch dann 
Werbungskosten des Steuerpfl ichtigen bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung, wenn sie 
auf einem von einem Dritten im eigenen Namen, aber 
im Interesse des Steuerpfl ichtigen abgeschlossenen 
Werkvertrag beruhen und der Dritte dem Steuerpfl ich-
tigen den Betrag zuwendet.
Im Streitfall kümmerte sich die Mutter des Steuer-
pfl ichtigen um dessen vermietete Wohnung. Als die 
langjährige Mieterin ihres Sohnes starb, beauftragte 
sie zum Zwecke der Renovierung die Handwerker und 
zahlte auch die Rechnungen. Der Sohn machte die Er-
haltungsaufwendungen als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzamt lehnte das ab. 
Der BFH bestätigt seine Entscheidung zum abgekürz-
ten Vertragsweg vom 15.11.2005, welche die Finanz-
verwaltung mit einem Nichtanwendungserlass belegte. 
Der abgekürzte Vertragsweg führt nicht zu Drittauf-
wand, den der Sohn wegen der Besteuerung nach der 
individuellen Leistungsfähigkeit nicht geltend machen 
könnte, sondern zu eigenem Aufwand. 
Der Aufwand der Mutter liegt allein darin, dass sie 
ihrem Sohn etwas zuwendet, indem sie den in dessen 
Interesse geleisteten Betrag nicht zurückfordert. Der 
BFH behandelt den Fall so, wie wenn die Mutter ih-
rem Sohn das Geld für die Erhaltungsmaßnahmen von 
vornherein schenkweise überlassen hätte.

7. Einbeziehung von Jahresfehlbeträgen 
in die Bemessungsgrundlage der Ge-
winntantieme

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hatte sich mit dem Thema 
zu befassen, ob und wenn in welcher Höhe eine Ge-
winntantieme steuerlich anzuerkennen ist, die eine Ka-
pitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer 
verspricht, die an den in der Handelsbilanz ausgewie-
senen Jahresüberschuss anknüpft. 
In seinem Urteil vom 18.9.2007 kommt der BFH zu 
dem Entschluss, dass dies im Allgemeinen steuerlich 
nur anzuerkennen ist, wenn unter der (Mit-)Verant-
wortung des Gesellschafter-Geschäftsführers angefal-
lene oder noch anfallende Jahresfehlbeträge laut Han-
delsbilanz ebenfalls in die Bemessungsgrundlage der 
Tantieme einbezogen werden. 

Die Jahresfehlbeträge müssen hierbei regelmäßig 
vorgetragen und durch zukünftige Jahresüberschüsse 
ausgeglichen werden; eine vorhergehende Verrech-
nung mit einem etwa bestehenden Gewinnvortrag laut 
Handelsbilanz darf in der Regel nicht vorgenommen 
werden. 
Hiervon abweichende Tantiemevereinbarungen führen 
regelmäßig zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, 
und zwar in Höhe des Differenzbetrags zwischen der 
tatsächlich zu zahlenden Tantieme und derjenigen, die 
sich bei Berücksichtigung der noch nicht ausgegli-
chenen Jahresfehlbeträge aus den Vorjahren ergeben 
hätte. 
Grundsätzlich ist nach Auffassung des BFH die wich-
tigste Aufgabe des Geschäftsführers einer GmbH die 
Sicherung des langfristigen Erfolgs des Betriebes. Da-
für eignet sich zwar eine gewinnbezogene Tantieme; 
dies gilt jedoch nur dann, wenn der Verlust erst wieder 
durch künftige Gewinne ausgeglichen wird. Es kommt 
also auf den Gesamterfolg des Unternehmens an.

8. Prüfung der Überversorgung bei Zuwen-
dungen an Unterstützungskasse

Erteilt ein Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Pen-
sionszusage, ist bei der Bildung der Pensionsrückstel-
lung nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfi nanz-
hofs (BFH) die sog. 75-%-Überversorgungsgrenze zu 
beachten. Übersteigen die betrieblichen Versorgungs-
anwartschaften zuzüglich der Anwartschaft aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 75 % des Aktivlohns 
am Bilanzstichtag, liegt eine Überversorgung vor. Die 
Pensionsrückstellung ist dann entsprechend zu kür-
zen. 
Dieser Überversorgungsgrundsatz gilt nach der BFH-
Entscheidung vom 19.6.2007 auch dann, wenn das 
Unternehmen anstelle der Direktzusage mit einer Un-
terstützungskasse eine Vereinbarung zur Altersversor-
gung der Mitarbeiter trifft und entsprechende Zuwen-
dungen an die Unterstützungskasse leistet. Dadurch 
soll Gewinnverlagerungen und Gewinnabsaugungen 
vorgebeugt werden. 
Eine weitere Einschränkung ergibt sich beim Betriebs-
ausgabenabzug. Danach können Zuwendungen an 
Unterstützungskassen für jeden Leistungsanwärter nur 
mit 25 % der jährlichen Versorgungsleistungen, die der 
Leistungsanwärter nach den Verhältnissen am Bilanz-
stichtag beim Eintritt des Versorgungsfalls erhalten 
kann, als Betriebsausgaben abgezogen werden. Für die 
Berechnung des abzugsfähigen Betriebsaufwandes ist 
demnach folgende Formel anzuwenden: aktuelles Jah-
resgehalt x 75 % = maximaler Versorgungsanspruch; 
davon 25 % = Betriebsausgabe.
Beispiel: Ein Unternehmer zahlt seiner im Betrieb 
mitarbeitenden Ehefrau ein Jahresgehalt von 12.000 
Euro. Da die Ehefrau ansonsten über keine Alterver-
sorgung verfügt, soll sie nach Vollendung ihres 65. 
Lebensjahres eine monatliche Rente von 2.000 Euro 
von einer Unterstützungskasse erhalten. Dafür hat 
der Unternehmer im Jahr  2007 20.000 Euro an die 
Unterstützungskasse überwiesen. Davon kann er als 
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Betriebsausgabe 2007 allerdings lediglich 2.250 Euro 
geltend machen (Obergrenze 12.000 Euro  x 75 % = 
9.000 Euro x 25 % = 2.250 Euro).
Die Zuwendungen, die die Höchstbeträge übersteigen, 
dürfen auf die folgenden drei Wirtschaftsjahre vorge-
tragen und im Rahmen der für diese Jahre abziehbaren 
Beträge als Betriebsausgaben behandelt werden. 

9. Umsatzsteuer auf Grundstücks-
entnahme? 

Seit dem sog. Seeling-Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2003 können Unter-
nehmer, die eine Immobilie sowohl unternehmerisch 
als auch privat nutzen, die gesamte Vorsteuer aus den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuerlich gel-
tend machen. Im Gegenzug unterliegt die private Nut-
zung Jahr für Jahr der Umsatzsteuerpfl icht. Der Zeit-
raum für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der 
unentgeltlichen Wertabgabe wurde vom Gesetzgeber, 
entgegen den ursprünglichen Vorstellungen, entspre-
chend dem Beobachtungszeitraum von 50 Jahren auf 
10 Jahre verkürzt. 
Besonders schwerwiegende Folgen hat die Auffas-
sung der Finanzverwaltung, wonach bei einer Entnah-
me des Objekts aus dem Unternehmensvermögen am 
Ende der unternehmerischen Tätigkeit die Entnahme 
Umsatzsteuerpfl icht auslöst, bei der der Verkehrswert 
der Immobilie zum Zeitpunkt der Entnahme als Be-
messungsgrundlage dienen würde. Dies führt zu einer 
steuerlichen Doppelbelastung, da die Vorsteuer aus den 
privat veranlassten Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten mit Ablauf des 10-jährigen Berichtigungszeit-
raums bereits vollständig zurückgezahlt wird. 
Diese Besteuerungspraxis verstößt jedoch nach Auf-
fassung vieler Experten gegen die EU-Richtlinien. 
Aufgrund einer eingereichten Beschwerde hat die Eu-
ropäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. 

Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

13.5.2008

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.5.2008

Sozialversicherungsbeiträge 28.5.2008

Basiszinssatz: 
(in Prozent)
(§ 247 Abs. 1 BGB)

1.1. – 30.06.2002 = 2,57
1.7. – 31.12.2002 = 2,47
1.1. – 30.06.2003 = 1,97
1.7. – 31.12.2003 = 1,22
1.1. – 30.06.2004 = 1,14

1.7. – 31.12.2004 = 1,13
1.1. – 30.06.2005 = 1,21
1.7. – 31.12.2005 = 1,17
1.1. – 30.06.2006 = 1,37
1.7. – 31.12.2006 = 1,95

1.1. – 30.06.2007 = 2,70
1.7. – 31.12.2007 = 3,19

seit 1.1.2008 = 3,32

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)
seit 1.1.2002

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreis-
index: 2005 = 100 

2008: Januar = 105,3; Februar = 105,8
2007: Dezember = 105,7; November = 105,1; Oktober = 104,5; September = 104,2; 
August = 104,1; Juli = 104,2; Juni = 103,6; Mai = 103,6; April = 103,6; März = 103,1; 
Februar = 102,9; Januar = 102,4

Eventuelle Änderungen der Daten, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der 
nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!

Trotz gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge kann eine Haftung für deren Inhalt nicht übernommen werden.

Die Kommission kann im weiteren Verlauf den EuGH 
anrufen. Sollte das Verfahren wider Erwartet nicht 
positiv für die Steuerpfl ichtigen ausgehen, kann die 
Steuerpfl icht ggf. durch geeignete Maßnahmen, wie 
z. B. einen Verkauf der Immobilie an nahe Angehörige 
verhindert werden. 
Anmerkung: Die Europäische Kommission plant 
eine Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie, wonach 
die Vorsteuer bei gemischt genutzten Grundstücken 
nur noch so weit abzugfähig bleibt, wie sie auf den 
unternehmerisch genutzten Gebäudeanteil entfällt. Die 
spätere Nutzungsänderung kann dann durch eine Vor-
steuerberichtigung berücksichtigt werden. Wer noch 
das derzeitig geltende Modell in Anspruch nehmen 
will, sollte sich unbedingt beraten lassen. 

10. Private Steuerberatungskosten 
abzugsfähig?

Seit 2006 können Steuerberatungskosten, soweit sie 
dem privaten Bereich zuzuordnen sind, nicht mehr 
als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht wer-
den. Nicht mehr abzugsfähig sind nach Auffassung der 
Finanzverwaltung die Aufwendungen im Zusammen-
hang mit der Ermittlung von Sonderausgaben und au-
ßergewöhnlichen Belastungen, der Inanspruchnahme 
haushaltsnaher Dienstleistungen oder der steuerlichen 
Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten, für 
das Ausfüllen der Einkommensteuererklärung, soweit 
sie nicht mit der Einkünfteermittlung zusammenhängt,  
für die Beratung in Tarif- oder Veranlagungsfragen, 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer usw.
Anmerkung: Zur Abschaffung des Sonderausgaben-
abzugs für private Steuerberatungskosten ist beim 
Bundesfi nanzhof ein Verfahren anhängig. Betroffene 
Steuerpfl ichtige sollten unter Hinweis auf das an-
hängige Verfahren Einspruch gegen die betreffenden 
ESt-Bescheide einlegen und das Ruhen des Verfahrens 
beantragen.


